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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Andreas HUBER als Einzelrichter über die Beschwerde

des XXXX , geb. am XXXX , StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom

18.01.2018, Zl. XXXX , zu Recht:

A)

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX , gemäß § 3 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I. Nr. 70/2015 der Status des

Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG idgF wird festgestellt, dass XXXX , kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang

Der volljährige Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Afghanistan und Angehöriger der Volksgruppe der Hazara.

Er reiste am 14.08.2015 ins Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag den gegenständlichen Antrag auf

internationalen Schutz im Bundesgebiet.
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Begründend führte er im Zuge seiner Erstbefragung im August 2015 sowie im Rahmen seiner niederschriftlichen

Einvernahme vor dem BFA am 17.01.2018 im Wesentlichen aus, dass er 5 Jahre lang in Indien Pharmazie studiert und

sodann in Kabul in einer Apotheke gearbeitet und dabei auch Patienten behandelt habe. Eines Tages seien bewaHnete

Personen in die Apotheke gekommen, die ihn von dort gewaltsam mitnehmen wollten, was jedoch gemeinsam mit

anderen in der Apotheke beIndlichen Personen vereitelt werden konnte. In der Folge sei der BF nicht mehr zur Arbeit

gegangen, doch hätten diese BewaHneten seine Adresse ausIndig gemacht, nach ihm gesucht und im Zuge dessen

auch seine Mutter misshandelt und ihr den Fuß gebrochen.

Mit dem angefochtenen Bescheid des BFA vom 18.01.2018 wurde der Antrag des BF auf internationalen Schutz gemäß

§ 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und

gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in

Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan (Spruchpunkt II.) abgewiesen. Dem BF wurde gemäß § 57 AsylG ein

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt (Spruchpunkt III.). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG

iVm § 9 BFA-VG wurde gegen ihn einen Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.)

und weiters gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung des BF gemäß § 46 FPG nach Afghanistan

zulässig ist (Spruchpunkt V.). Gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG wurde als Frist für seine freiwillige Ausreise zwei Wochen ab

Rechtskraft der Rückkehrentscheidung festgelegt (Spruchpunkt VI.).

Begründend wurde hinsichtlich Spruchpunkt I. ausgeführt, dass die seitens des BF vorgebrachten Ausreisegründe in

keiner Weise glaubhaft gewesen seien und damit nicht zur Gewährung des Asylstatus führen konnten. Zu den

weiteren Spruchpunkten wurde erwogen, dass dem BF eine Rückkehr nach Kabul zumutbar sei, da er dort Arbeit,

Sicherheit und zumutbare Lebensbedingungen vorInden könne. Die Voraussetzungen des § 57 AsylG lägen nicht vor

und sei eine Rückkehrentscheidung im Hinblick auf sein Privat- und Familienleben im Bundesgebiet ebenso zumutbar.

Gegen diesen Bescheid erhob der BF fristgerecht vollumfänglich Beschwerde, in welcher er im Wesentlichen die

Glaubwürdigkeit seiner Angaben verteidigte und im Hinblick auf die Allgemeinsituation im Land geltend gemachte,

dass er im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan einer Gefährdung ausgesetzt wäre.

In der Folge brachte der BF diverse Unterlagen bezüglich seiner Integration im Bundesgebiet in Vorlage, etwa

?        Sprachzertifikat ÖSD Niveau B2, sowie Teilnahmebestätigung C1

?        Konvolut von Empfehlungsschreiben,

?        Bestätigungen über diverse ehrenamtliche Tätigkeiten

?        Studienzeitbestätigung der Universität Wien vom 02.10.2018 betreffend Masterstudium Pharmazie

?        Bescheid der Universität Wien vom 05.03.2021 über seine Zulassung zum Bachelorstudium Chemie

?        Bescheid der Universität Wien vom 1. April 2021 mit welchem der BF aufgrund der NostriIkation seines indischen

akademischen Grades (Bachelor of Pharmacy an der „ XXXX , Indien, berechtigt wurde, den akademischen Grad eines

Bachelor of Science, BSc, in der Studienrichtung Pharmazie zu führen.

?        Strafregisterauszug, Unbescholtenheit

?        Religionsaustrittsbescheinigung vom 16.08.2021 des Magistrats der Stadt Wien über seinen Austritt aus der

islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich

?        Schreiben der Pfarre XXXX , Pater XXXX , vom 19.08.2021, wonach der BF am 10.02.2021 in den Katechumenat

(einjährige Vorbereitung auf die christliche röm.kath. Erwachsenen-Taufe) eingetreten sei und seit damals die

Katechese für persisch sprechende Christen zweimal pro Woche besuche. Die vielen tiefgründigen Fragen des BF

würden sowohl sein Interesse am Glauben als auch die Assimilation der Glaubensinhalte belegen. Zudem feiere der BF

jeden Sonntag die Heilige Messe in XXXX mit, und habe der Verfasser den Eindruck gewinnen können, dass der BF

tatsächlich zum Glauben an Christus gefunden habe.

Zu seinem Religionswechsel brachte der BF mit Schriftsatz vom 29.10.2021 vor, dass er seit 10.02.2021 einen

Vorbereitungskurs (Katechumenat) auf die römisch-katholische Taufe und Aufnahme in die christlich, römisch-

katholische Glaubensgemeinschaft besuche. Die Taufe sei für Februar 2022 infolge einer einjährigen Vorbereitungszeit
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geplant. Zum Beweis der Tatsache, dass sich der BF nachhaltig und aus innerer Überzeugung dem römisch-

katholischen Glauben zugewendet habe, sowie zum Beweis seiner Beteiligung am religiösen Leben in Österreich

werde Prof. MMag. Dr. XXXX , p.A. Stift XXXX , als Zeuge namhaft gemacht.

In der Folge wurde am 11.11.2021 eine öHentliche mündliche Beschwerdeverhandlung vor dem

Bundesverwaltungsgericht durchgeführt. Der namhaft gemachte Zeuge wurde jedoch nicht, wie seitens der Partei

avisiert, zu Verhandlungsbeginn um 9:00 Uhr stellig gemacht, da dieser aufgrund eines dringenden Termins im Stift

unabkömmlich war und allenfalls nur hätte später nachkommen können.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen

II.1. Die Identität des BF steht fest; er ist Staatsbürger von Afghanistan und gehört der Volksgruppe der Hazara an,

seine Muttersprache ist Dari, er spricht auch englisch und mittlerweile sehr gut deutsch auf dem Sprachniveau B2/C1.

Er ist gesund, arbeitsfähig und strafgerichtlich unbescholten. Der BF ist aufgrund der NostriIkation seines indischen

akademischen Grades berechtigt den akademischen Grad eines Bachelor auf Science, BSc, in der Studienrichtung

Pharmazie zu führen. Der BF studiert aktuell an der Universität Wien das Masterstudium Pharmazie.

II.2. Er wurde am XXXX der Provinz Maidan Wardak, in XXXX , geboren, ist dort auch bis zu seinem 8. Lebensjahr

aufgewachsen. Danach verzog er mit seiner Familie in den Iran, wo er 12 Jahre lang zur Schule gegangen ist. Im

Anschluss begab sich der BF für fünf Jahre nach Indien, wo er Pharmazie studierte und dieses Studium auch abschloss.

Nach diesen fünf Jahren reiste er zurück nach Afghanistan und begann in einer Apotheke in Kabul zu arbeiten. Diese

Tätigkeit verrichtete er etwa ein Jahr lang und reiste in der Folge aus seinem Heimatland aus, weil er aufgrund seiner

beruflichen Tätigkeit von bewaffneten Personen bedroht wurde.

II.3. Der BF ist bereits während seines Aufenthalts in Indien mit christlichen Studenten in Kontakt getreten und begann

sich bereits damals für den christlichen Glauben zu interessieren, wenngleich dieses Interesse damals noch von keiner

tiefgehenden Ernsthaftigkeit getragen war. Im Bundesgebiet lernte der BF christliche Freunde aus dem Iran kennen,

die ihm die Bibel näherbrachten, was den BF beeindruckte, sodass er sich letztlich entschloss, ebenfalls Christ zu

werden. In der Folge bemühte sich der damals in XXXX , einem Dorf in Tirol untergebrachte BF mit der katholischen

Kirche in Kontakt zu treten, um seine Konversion vorzubereiten. Sein diesbezüglich erster Versuch in Tirol misslang

aufgrund des Umstandes, dass der BF die für ihn weite Anreise nach XXXX , wo er einen Termin erhalten hatte, nicht

bewerkstelligen konnte, zumal der BF auch Kosten der Fahrt nicht bestreiten konnte. Nach seiner Übersiedlung nach

Wien besuchte der BF regelmäßig die hl. Messe und trat letztlich mit der Erzdiözese Wien telefonisch in Kontakt, über

die er in die Pfarre XXXX im XXXX Wiener Gemeindebezirk vermittelt wurde, wo er seit Februar 2021 in einen

Katchumenat, einen Vorbereitungskurs auf die christliche (Erwachsenen-)Taufe aufgenommen wurde. Zudem war der

BF bestrebt, sich intensiver mit einem Pfarrer über die christliche Religion auseinander zu setzen, sodass er beginnend

vor zwei Monaten und bis dato regelmäßig mit dem oben namhaft gemachten Professor MMag. Dr. XXXX vom Stift

XXXX in Kontakt steht. Am 16.08.2021 ist der BF oQziell aus der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich

ausgetreten. Beim BF liegt eine ernsthafte Hinwendung zum christlichen Glauben vor, die er auch nicht verheimlicht;

der BF trägt das christliche Symbol des Kreuzes sowie eine kleinformatige Bibel mit sich.

II.4. Zur Lage im Herkunftsstaat des BF:

Politische Lage

Letzte Änderung: 16.09.2021

Afghanistan war [vor der Machtübernahme der Taliban] ein Zentralstaat mit 34 Provinzen, die in Distrikte gegliedert

sind (AA 1.3.2021). Auf einer Fläche von 652.860 Quadratkilometern leben ca. 32,9 Millionen (NSIA 1.6.2020) bis 39

Millionen Menschen (WoM o.D.).

Nachdem der bisherige Präsident Ashraf Ghani am 15.8.2021 aus Afghanistan geUohen war, nahmen die Taliban die

Hauptstadt Kabul als die letzte aller großen afghanischen Städte ein (TAG 15.8.2021; vgl. JS 7.9.2021). Ghani gab auf

seiner Facebook-Seite eine Erklärung ab, in der er den Sieg der Taliban vor Ort anerkannte (JS 7.9.2021; vgl. UNGASC

2.9.2021). Diese Erklärung wurde weithin als Rücktritt interpretiert, obwohl nicht klar ist, ob die Erklärung die

verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Rücktritt des Präsidenten erfüllt. Amrullah Saleh, der erste

Vizepräsident Afghanistans unter Ghani, beanspruchte in der Folgezeit das Amt des Übergangspräsidenten für sich (JS



7.9.2021; vgl. UNGASC 2.9.2021). Er ist Teil des Widerstands gegen die Taliban im Panjshir-Tal (REU 8.9.2021). Ein so

genannter Koordinationsrat unter Beteiligung des früheren Präsidenten Hamid Karzai, Abdullah Abdullah (dem

früheren Außenminister und Leiter der Delegation der vorigen Regierung bei den letztendlich erfolglosen

Friedensverhandlungen) und Gulbuddin Hekmatyar führte mit den Taliban informelle Gespräche über eine

Regierungsbeteiligung (FP 23.8.2021), die schließlich nicht zustande kam (TD 10.9.2021). Denn unabhängig davon, wer

nach der afghanischen Verfassung das Präsidentenamt innehat, kontrollieren die Taliban den größten Teil des

afghanischen Staatsgebiets (JS 7.9.2021; vgl. UNGASC 2.9.2021). Sie haben das Islamische Emirat Afghanistan

ausgerufen und am 7.9.2021 eine neue Regierung angekündigt, die sich größtenteils aus bekannten Taliban-Figuren

zusammensetzt (JS 7.9.2021).

Die Taliban lehnen die Demokratie und ihren wichtigsten Bestandteil, die Wahlen, generell ab (AJ 24.8.2021; vgl. AJ

23.8.2021). Sie tun dies oftmals mit Verweis auf die Mängel des demokratischen Systems und der Wahlen in

Afghanistan in den letzten 20 Jahren, wie auch unter dem Aspekt, dass Wahlen und Demokratie in der vormodernen

Periode des islamischen Denkens, der Periode, die sie als am authentischsten "islamisch" ansehen, keine Vorläufer

haben. Sie halten einige Methoden zur Auswahl von Herrschern in der vormodernen muslimischen Welt für

authentisch islamisch - zum Beispiel die Shura Ahl al-Hall wa'l-Aqd, den Rat derjenigen, die qualiIziert sind, einen

Kalifen im Namen der muslimischen Gemeinschaft zu wählen oder abzusetzen (AJ 24.8.2021). Ende August 2021

kündigten die Taliban an, eine Verfassung auszuarbeiten (FA 23.8.2021), jedoch haben sie sich zu den Einzelheiten des

Staates, den ihre Führung in Afghanistan errichten möchte, bislang bedeckt gehalten (AJ 24.8.2021; vgl. ICG 24.8.2021,

AJ 23.8.2021).

Im September 2021 kündigten sie die Bildung einer "Übergangsregierung" an. Entgegen früherer Aussagen handelt es

sich dabei nicht um eine "inklusive" Regierung unter Beteiligung unterschiedlicher Akteure, sondern um eine reine

Talibanregierung. Darin vertreten sind Mitglieder der alten Talibanelite, die schon in den 1990er Jahren zentrale Rollen

besetzte, ergänzt mit Taliban-Führern, die im ersten Emirat noch zu jung waren, um zu regieren. Die allermeisten sind

Paschtunen. Angeführt wird die neue Regierung von Mohammad Hassan Akhund. Er ist Vorsitzender der Minister, eine

Art Premierminister. Akhund ist ein wenig bekanntes Mitglied des höchsten Taliban-Führungszirkels, der sogenannten

Rahbari-Shura, besser bekannt als Quetta-Shura (NZZ 7.9.2021; vgl. BBC 8.9.2021a). Einer seiner Stellvertreter ist Abdul

Ghani Baradar, der bisher das politische Büro der Taliban in Doha geleitet hat und so etwas wie das öHentliche Gesicht

der Taliban war (NZZ 7.9.2021), ein weiterer Stellvertreter ist Abdul Salam HanaI, der ebenfalls im politischen Büro in

Doha tätig war (ORF 7.9.2021). Mohammad Yakub, Sohn des Taliban-Gründers Mullah Omar und einer der

Stellvertreter des Taliban-Führers Haibatullah Akhundzada (RFE/RL 6.8.2021), ist neuer Verteidigungsminister.

Sirajuddin Haqqani, der Leiter des Haqqani-Netzwerks, wurde zum Innenminister ernannt. Das Haqqani-Netzwerk wird

von den USA als Terrororganisation eingestuft. Der neue Innenminister steht auf der Fahndungsliste des FBI und auch

der Vorsitzende der Minister, Akhund, befindet sich auf einer Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrates (NZZ 7.9.2021).

Ein Frauenministerium Indet sich nicht unter den bislang angekündigten Ministerien, auch wurden keine Frauen zu

Ministerinnen ernannt [Anm.: Stand 7.9.2021]. Dafür wurde ein Ministerium für "Einladung, Führung, Laster und

Tugend" eingeführt, das die Afghanen vom Namen her an das Ministerium "für die Förderung der Tugend und die

Verhütung des Lasters" erinnern dürfte. Diese Behörde hatte während der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001

Menschen zum Gebet gezwungen oder Männer dafür bestraft, wenn sie keinen Bart trugen (ORF 7.9.2021; vgl. BBC

8.9.2021a). Die höchste Instanz der Taliban in religiösen, politischen und militärischen Angelegenheiten (RFE/RL

6.8.2021), der "Amir al Muminin" oder "Emir der Gläubigen" Mullah Haibatullah Akhundzada (FR 18.8.2021) wird sich

als "Oberster Führer" Afghanistans auf religiöse Angelegenheiten und die Regierungsführung im Rahmen des Islam

konzentrieren (NZZ 8.9.2021). Er kündigte an, dass alle Regierungsangelegenheiten und das Leben in Afghanistan den

Gesetzen der Scharia unterworfen werden (ORF 7.9.2021).

Bezüglich der Verwaltung haben die Taliban Mitte August 2021 nach und nach die Behörden und Ministerien

übernommen. Sie riefen die bisherigen Beamten und Regierungsmitarbeiter dazu auf, wieder in den Dienst

zurückzukehren, ein Aufruf, dem manche von ihnen auch folgten (AZ 17.8.2021; vgl. ICG 24.8.2021). Es gibt Anzeichen

dafür, dass einige Anführer der Gruppe die Grenzen ihrer Fähigkeit erkennen, den Regierungsapparat in technisch

anspruchsvolleren Bereichen zu bedienen. Zwar haben die Taliban seit ihrem Erstarken in den vergangenen zwei

Jahrzehnten in einigen ländlichen Gebieten Afghanistans eine so genannte Schattenregierung ausgeübt, doch war



diese rudimentär und von begrenztem Umfang, und in Bereichen wie Gesundheit und Bildung haben sie im

Wesentlichen die Dienstleistungen des afghanischen Staates und von Nichtregierungsorganisationen übernommen

(ICG 24.8.2021).

Verfolgung von Zivilisten und ehemaligen Mitgliedern der Streitkräfte

Bereits vor der Machtübernahme intensivierten die Taliban gezielte Tötungen von wichtigen Regierungsvertretern,

Menschenrechtsaktivisten und Journalisten (BBC 13.8.2021; vgl. AN 4.10.2020). Die Taliban kündigten nach ihrer

Machtübernahme an, dass sie keine Vergeltung an Anhängern der früheren Regierung oder an Verfechtern

verfassungsmäßig garantierter Rechte wie der Gleichberechtigung von Frauen, der Redefreiheit und der Achtung der

Menschenrechte üben werden (FP 23.8.2021; vgl. BBC 31.8.2021, UNGASC 2.9.2021). Es gibt jedoch glaubwürdige

Berichte über schwerwiegende ÜbergriHe von Taliban-Kämpfern, die von der Durchsetzung strenger sozialer

Einschränkungen bis hin zu Verhaftungen, Hinrichtungen im Schnellverfahren und Entführungen junger,

unverheirateter Frauen reichen. Einige dieser Taten scheinen auf lokale Streitigkeiten zurückzuführen oder durch

Rache motiviert zu sein; andere scheinen je nach den lokalen Befehlshabern und ihren Beziehungen zu den Führern

der Gemeinschaft zu variieren. Es ist nicht klar, ob die Taliban-Führung ihre eigenen Mitglieder für Verbrechen und

ÜbergriHe zur Rechenschaft ziehen wird (ICG 14.8.2021). Auch wird berichtet, dass es eine neue Strategie der Taliban

sei, die Beteiligung an gezielten Tötungen zu leugnen, während sie ihren Kämpfern im Geheimen derartige Tötungen

befehlen (GN 10.9.2021). Einem Bericht zufolge kann derzeit jeder, der eine WaHe und traditionelle Kleidung trägt,

behaupten, ein Talib zu sein, und Durchsuchungen und Beschlagnahmungen durchführen (AAN 1.9.2021; vgl. BAMF

6.9.2021). Die Taliban-Kämpfer auf der Straße kontrollieren die Bevölkerung nach eigenen Regeln und entscheiden

selbst, was unangemessenes Verhalten, Frisur oder Kleidung ist (BAMF 6.9.2021; vgl. NLM 26.8.2021). Frühere

Angehörige der Sicherheitskräfte berichten, dass sie sich weniger vor der Taliban-Führung als vor den einfachen

Kämpfern fürchten würden (AAN 1.9.2021; vgl. BAMF 6.9.2021).

Es wurde von Hinrichtungen von Zivilisten und Zivilistinnen sowie ehemaligen Angehörigen der afghanischen

Sicherheitskräfte (ORF 24.8.2021; vgl. FP 23.8.2021, BBC 31.8.2021, GN 10.9.2021, Times 12.9.2021, ICG 14.8.2021) und

Personen, die vor kurzem Anti-Taliban-Milizen beigetreten waren, berichtet (FP 23.8.2021). In der Provinz Ghazni soll es

zur gezielten Tötung von neun Hazara-Männern gekommen sein (AI 19.8.2021). Während die Nachrichten aus weiten

Teilen des Landes aufgrund der Schließung von Medienzweigstellen und der Einschüchterung von Journalisten durch

die Taliban spärlich sind, gibt es Berichte über die Verfolgung von Journalisten (RTE 28.8.2021; vgl. FP 23.8.2021) und

die Entführung einer Menschenrechtsanwältin (FP 23.8.2021). Die Taliban haben in den Tagen nach ihrer

Machtübernahme systematisch in den von ihnen neu eroberten Gebieten Häftlinge aus den Gefägnissen entlassen

(UNGASC 2.9.2021): Eine Richterin (REU 3.9.2021) wie auch eine Polizistin (GN 10.9.2021) gaben an, von ehemaligen

Häftlingen verfolgt (REU 3.9.2021) bzw. von diesen identiIziert und daraufhin von den Taliban verfolgt worden zu sein

(GN 10.9.2021).

Verfolgungungspraxis der Taliban, neue technische Möglichkeiten

Letzte Änderung: 16.09.2021

Nach der Machtübernahme der Taliban wurde berichtet, dass die Taliban auf der Suche nach ehemaligen Mitarbeitern

der internationalen Streitkräfte oder der afghanischen Regierung von Tür zu Tür gingen und deren Angehörige

bedrohten. Ein Mitglied einer Rechercheorganisation, welche einen (nicht öHentlich zugänglichen) Bericht zu diesem

Thema für die Vereinten Nationen verfasste, sprach von einer "schwarzen Liste" der Taliban und großer Gefahr für

jeden, der sich auf dieser Liste befände (BBC 20.8.2021; vgl. DW 20.8.2021). Gemäß einem früheren Mitglied der

afghanischen Verteidigungskräfte ist bei der Vorgehensweise der Taliban nun neu, dass sie mit einer Namensliste von

Haus zu Haus gehen und Personen auf ihrer Liste suchen (FP 23.8.2021).

Die Taliban sind in den sozialen Medien aktiv, unter anderem zu Propagandazwecken. Gegenwärtig nutzt die

Gruppierung soziale Medien und Internettechnik jedoch nicht nur für Propagandazwecke und ihre eigene

Kommunikation, sondern auch, um Gegner des Taliban-Regimes aufzuspüren (GO 20.8.2021, BBC 6.9.2021). Einem

afghanischen Journalisten zufolge verwenden die Taliban soziale Netzwerke wie Facebook und LinkedIn derzeit

intensiv, um jene Afghanen zu identiIzieren, die mit westlichen Gruppen und der US-amerikanischen Hilfsagentur

USAID zusammengearbeitet haben (ROW 20.8.2021). Auch wurde berichtet, dass die Taliban bei Kontrollpunkten

Telefone durchsuchen, um Personen mit Verbindungen zu westlichen Regierungen oder Organisationen (INS



17.8.2021) bzw. zu den [ehemaligen] afghanischen Streitkräften (ANDSF) zu Inden (ROW 20.8.2021). Viele afghanische

Bürgerinnen und Bürger, die für die internationalen Streitkräfte, internationale Organisationen und für Medien

gearbeitet haben, oder sich in den sozialen Medien kritisch gegenüber den Taliban äußerten, haben aus Angst vor

einer Verfolgung durch die Taliban ihre ProIle in den sozialen Medien daher gelöscht (BBC 6.9.2021; vgl. ROW

20.8.2021, SKN 27.8.2021).

Unter anderem werten die Taliban auch aktuell im Internet verfügbare Videos und Fotos aus (GO 20.8.2021, BBC

6.9.2021). Sie verfügen über Spezialkräfte, die in Sachen Informationstechnik und Bildforensik gut ausgebildet und

ausgerüstet sind. Ihre Bildforensiker arbeiten gemäß einem Bericht vom August 2021 auf dem neuesten Stand der

Technik der Bilderkennung und nutzen beispielsweise Gesichtserkennungssoftware. Im Rahmen der Berichterstattung

über auf der Flucht beIndliche Ortskräfte wurden von Medien unverpixelte Fotos veröHentlicht, welche für Personen,

welche sich nun vor den Taliban verstecken, gefährlich werden können (GO 20.8.2021, vgl. MMM 20.8.2021).

Im Zuge ihrer OHensive haben die Taliban Geräte zum Auslesen von biometrischen Daten erbeutet, welche ihnen die

IdentiIkation von Hilfskräften der internationalen Truppen erleichtern könnte [Anm.: sog. HIIDE ("Handheld

Interagency Identity Detection Equipment")-Geräte] (TIN 18.8.2021; vgl. HO 8.9.2021, SKN 27.8.2021). Zum

gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht genau bekannt, zu welchen Datenbanken die Taliban ZugriH haben. Laut Experten

bieten die von den Taliban erlangten US-Gerätschaften nur begrenzten Zugang zu biometrischen Daten, die noch

immer auf sicheren Servern gespeichert sind. Recherchen zeigten jedoch, dass eine größere Bedrohung von den

Datenbanken der afghanischen Regierung selbst ausgeht, die sensible persönliche Informationen enthalten und zur

IdentiIzierung von Millionen von Menschen im ganzen Land verwendet werden könnten. BetroHen sein könnte

beispielsweise eine Datenbank, welche zum Zweck der Gehaltszahlung Angaben von Angehörigen der [ehemaligen]

afghanischen Armee und Polizei enthält (das sog. Afghan Personnel and Pay System, APPS), aber auch andere

Datenbanken mit biometrischen Angaben, welche die afghanische Regierung zur Erfassung ihrer Bürger anlegte,

beispielsweise bei der Beantragung von Dokumenten, Bewerbungen für Regierungsposten oder Anmeldungen zur

Aufnahmeprüfung für das Hochschulstudium. Eine Datenbank des [ehemaligen] afghanischen Innenminsteriums, das

Afghan Automatic Biometric IdentiIcation System (AABIS), sollte gemäß Plänen bis 2012 bereits 80 % der afghanischen

Bevölkerung erfassen, also etwa 25 Millionen Menschen. Es gibt zwar keine öHentlich zugänglichen Informationen

darüber, wie viele Datensätze diese Datenbank bis zum heutigen Zeitpunkt enthält, aber eine unbestätigte Angabe

beziHert die Zahl auf immerhin 8,1 Millionen Datensätze. Trotz der Vielzahl von Systemen waren die unterschiedlichen

Datenbanken allerdings nie vollständig miteinander verbunden (HO 8.9.2021; vgl. SKN 27.8.2021).

Nach der Machtübernahme der Taliban hat Google einem Insider zufolge eine Reihe von E-Mail-Konten der bisherigen

Kabuler Regierung vorläuIg gesperrt. Etwa zwei Dutzend staatliche Stellen in Afghanistan sollen die Server von Google

für E-Mails genutzt haben. Nach Angaben eines Experten wäre dies eine "wahre Fundgrube an Informationen" für die

Taliban, allein eine Mitarbeiterliste auf einem Google Sheet sei mit Blick auf Berichte über Repressalien gegen bisherige

Regierungsmitarbeiter ein großes Problem. Mehrere afghanische Regierungsstellen nutzten auch E-Mail-Dienste von

Microsoft, etwa das Außenministerium und das Präsidialamt. Unklar ist, ob das Softwareunternehmen Maßnahmen

ergreift, um zu verhindern, dass Daten in die Hände der Taliban fallen. Ein Experte sagte, er halte die von den USA

aufgebaute IT-Infrastruktur für einen bedeutenden Faktor für die Taliban. Dort gespeicherte Informationen seien

"wahrscheinlich viel wertvoller für eine neue Regierung als alte Hubschrauber" (TT 4.9.2021).

Da die Taliban Kabul so schnell einnahmen, hatten viele Büros zudem keine Zeit, Beweise zu vernichten, die sie in den

Augen der Taliban belasten. Berichten zufolge wurden von der britischen Botschaft beispielsweise Dokumente

zurückgelassen, welche persönliche Daten von afghanischen Ortskräften und Bewerbern enthielten (SKN 27.8.2021).

Im Rahmen der Evakuierungsbemühungen von Ausländern und afghanischen Ortskräften nach der Machtübernahme

der Taliban in Kabul gaben US-Beamte den Taliban eine Liste mit den Namen US-amerikanischer Staatsbürger, Inhaber

von Green Cards [Anm.: US-amer. Aufenthaltsberechtigungskarten] und afghanischer Verbündeter, um ihnen die

Einreise in den von den Taliban kontrollierten Außenbereich des Flughafens von Kabul zu gewähren - eine

Entscheidung, die kritisiert wurde. Gemäß einem Vertreter der US-amerikanischen Streitkräfte hätte die US-Regierung

die betroHenen Afghanen somit auf eine "Todesliste" gesetzt (POL 26.8.2021), wobei US-Präsident Biden in einer

Pressekonferenz darauf angesprochen meinte, dass auf der Liste beIndliche Afghanen von den Taliban bei den

Kontrollen durchgelassen wurden (NYP 26.8.2021).



Taliban

Letzte Änderung: 14.09.2021

Die Taliban sind seit Jahrzehnten in Afghanistan aktiv. Die Taliban-Führung regierte Afghanistan zwischen 1996 und

2001, als sie von US-amerikanischen/internationalen Streitkräften entmachtet wurde. Nach ihrer Entmachtung hat sie

weiterhin einen Aufstand geführt (EASO 8.2020c; vgl. NYT 26.5.2020). 2018 begannen die USA Verhandlungen mit einer

Taliban-Delegation in Doha (NYT 26.5.2020), im Februar 2020 wurde der Vertrag, in welchem sich die US-amerikanische

Regierung zum Truppenabzug verpUichtete, unterschrieben (NYT 29.2.2020), wobei die US-Truppen bis Ende August

2021 aus Afghanistan abzogen (DP 31.8.2021). Nachdem der bisherige Präsident Ashraf Ghani am 15.8.2021 aus

Afghanistan geUohen war, nahmen die Taliban die Hauptstadt Kabul als die letzte aller großen afghanischen Städte ein

(TAG 15.8.2021). Die Taliban-Führung kehrte daraufhin aus Doha zurück, wo sie erstmals 2013 ein politisches Büro

eröHnet hatte (DW 31.8.2021). Im September 2021 kündigten sie die Bildung einer "Übergangsregierung" an. Entgegen

früherer Aussagen handelt es sich dabei nicht um eine "inklusive" Regierung unter Beteiligung unterschiedlicher

Akteure, sondern um eine reine Talibanregierung (NZZ 7.9.2021).

Seit 2001 hat die Gruppe einige Schlüsselprinzipien beibehalten, darunter eine strenge Auslegung der Scharia in den

von ihr kontrollierten Gebieten (EASO 8.2020c; vgl. RFE/RL 27.4.2020). Die Taliban sind eine religiös motivierte, religiös

konservative Bewegung, die das, was sie als ihre zentralen "Werte" betrachten, nicht aufgeben wird. Wie sich diese

Werte in einer künftigen Verfassung widerspiegeln und in der konkreten Politik zum Tragen kommen, hängt von den

täglichen politischen Verhandlungen zwischen den verschiedenen politischen Kräften und dem Kräfteverhältnis

zwischen ihnen ab (Ruttig 3.2021). Aufgrund der schnellen und umfangreichen militärischen Siege der Taliban im

Sommer 2021 hat die Gruppierung nun jedoch wenig Grund, die Macht mit anderen Akteuren zu teilen (FA 23.8.2021).

Folter und unmenschliche Behandlung

Letzte Änderung: 14.09.2021

Unter der vormaligen Regierung war laut der afghanischen Verfassung (Artikel 29) sowie dem Strafgesetzbuch (Penal

Code) und dem afghanischen Strafverfahrensrecht (Criminal Procedure Code) Folter verboten (UNAMA 2.2021b; vgl. AA

16.7.2021). Die Regierung erzielte Fortschritte bei der Verringerung der Folter in einigen Haftanstalten, versäumte es

jedoch, Mitglieder der Sicherheitskräfte und prominente politische Persönlichkeiten für Misshandlungen, einschließlich

sexueller Übergriffe, zur Rechenschaft zu ziehen (HRW 4.2.2021; vgl. HRW 13.1.2021).

Es gibt zahlreiche Berichte über Folter und grausame, unmenschliche und erniedrigende Bestrafung durch die Taliban,

ISKP und andere regierungsfeindliche Gruppen. UNAMA berichtet, dass zu den von den Taliban durchgeführten

Bestrafungen Schläge, Amputationen und Hinrichtungen gehörten. Die Taliban hielten UNAMA zufolge Häftlinge unter

schlechten Bedingungen fest und setzten sie Zwangsarbeit aus (UNAMA 26.5.2019; vgl. USDOS 30.3.2021).

Allgemeine Menschenrechtslage

Letzte Änderung: 14.09.2021

Es gibt Berichte über grobe Menschenrechtsverletzungen durch die Taliban nach ihrer Machtübernahme im August

2021 (HRW 23.8.2021). Die Gruppe soll Tür-zu-Tür-Durchsuchungen durchführen, und auch an einigen Kontrollpunkten

der Taliban wurden gewalttätige Szenen gemeldet (BBC 20.8.2021; vgl. AP 3.9.2021). Diejenigen, die für die Regierung

oder andere ausländische Mächte gearbeitet haben, sowie Journalisten und Aktivisten sagen, sie hätten Angst vor

Repressalien (BBC 20.8.2021).

Die Europäische Union hat erklärt, dass die von ihr zugesagte Entwicklungshilfe in Höhe von mehreren Milliarden

Dollar von Bedingungen wie der Achtung der Menschenrechte durch die Taliban abhängt (MPI 2.9.2021; vgl. REU

3.9.2021).

Religionsfreiheit

Letzte Änderung: 14.09.2021

Etwa 99% der afghanischen Bevölkerung sind Muslime. Die Sunniten werden auf 80 bis 89,7% und die Schiiten auf 10

bis 19% der Gesamtbevölkerung geschätzt (CIA 23.8.2021; vgl. USDOS 12.5.2021, AA 16.7.2021). Andere

Glaubensgemeinschaften wie die der Sikhs, Hindus, Baha´i und Christen machen weniger als 0,3% der Bevölkerung aus



(CIA 23.8.2021, USDOS 12.5.2021). Genaue Angaben zur Größe der christlichen Gemeinschaft sind nicht vorhanden

(USDOS 12.5.2021). Der letzte bislang in Afghanistan lebende Jude hat nach der Machtübernahme der Taliban das Land

verlassen (AP 9.9.2021). Die muslimische Gemeinschaft der Ahmadi schätzt, dass sie landesweit 450 Anhänger hat,

gegenüber 600 im Jahr 2017. Genaue Angaben zur Größe der Gemeinschaft der Ahmadi und der christlichen

Gemeinschaft sind nicht vorhanden (USDOS 12.5.2021).

In den fünf Jahren vor der Machtübernahme der Taliban im August 2021 gab es keine Berichte über staatliche

Verfolgungen wegen Blasphemie oder Apostasie; jedoch berichteten Personen, die vom Islam konvertieren, dass sie

weiterhin die Annullierung ihrer Ehen, die Ablehnung durch ihre Familien und Gemeinschaften, den Verlust ihres

Arbeitsplatzes und möglicherweise die Todesstrafe riskierten (USDOS 12.5.2021).

Konvertiten vom Islam zu anderen Religionen berichteten, dass sie weiterhin vor Bestrafung durch Regierung sowie

Repressalien durch Familie und Gesellschaft fürchteten. Das Gesetz verbietet die Produktion und VeröHentlichung von

Werken, die gegen die Prinzipien des Islam oder gegen andere Religionen verstoßen (USDOS 21.6.2019). Das neue

Strafgesetzbuch 2017, welches im Februar 2018 in Kraft getreten ist (USDOS 21.6.2019; vgl. ICRC o.D.), sieht Strafen für

verbale und körperliche AngriHe auf Anhänger jedweder Religion und Strafen für Beleidigungen oder Verzerrungen

gegen den Islam vor (USDOS 21.6.2019).

Christentum und Konversion zum Christentum vor der Machtübernahme durch die Taliban:

Nichtmuslimische Gruppierungen wie Sikhs, Baha‘i, Hindus und Christen machen ca. 0,3% der Bevölkerung aus.

Genaue Angaben zur Größe der christlichen Gemeinschaft sind nicht vorhanden (USDOS 21.6.2019). USDOS schätzte

im Jahresbericht zur Religionsfreiheit 2009 die Größe der geheimen christlichen Gemeinschaft auf 500 bis 8.000

Personen (USDOS 26.10.2009). Religiöse Freiheit für Christen in Afghanistan existiert; gemäß der afghanischen

Verfassung ist es Gläubigen erlaubt, ihre Religion in Afghanistan im Rahmen der Gesetze frei auszuüben. Dennoch gibt

es unterschiedliche Interpretationen zu religiöser Freiheit, da konvertierte Christen im Gegensatz zu originären

Christen vielen Einschränkungen ausgesetzt sind. Religiöse Freiheit beinhaltet nicht die Konversion (RA KBL 1.6.2017).

Tausende ausländische Christen und einige wenige Afghanen, die originäre Christen und nicht vom Islam konvertiert

sind, werden normal und fair behandelt. Es gibt kleine Unterschiede zwischen Stadt und Land. In den ländlichen

Gesellschaften ist man tendenziell feindseliger (RA KBL 1.6.2017).

Afghanische Christen sind in den meisten Fällen vom Islam zum Christentum konvertiert. Neben der drohenden

strafrechtlichen Verfolgung werden Konvertiten in der Gesellschaft ausgegrenzt und zum Teil angegriHen (AA

2.9.2019). Bei der Konversion vom Islam zum Christentum wird in erster Linie nicht das Christentum als problematisch

gesehen, sondern die Abkehr vom und der Austritt aus dem Islam (LIFOS 21.12.2017). Laut islamischer Rechtsprechung

soll jeder Konvertit drei Tage Zeit bekommen, um seinen Konfessionswechsel zu widerrufen. Sollte es zu keinem

Widerruf kommen, gilt Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, während Frauen mit lebenslanger Haft

bedroht werden. Ein Richter kann eine mildere Strafe verhängen, wenn Zweifel an der Apostasie bestehen. Auch kann

die Regierung das Eigentum des/der Abtrünnigen konIszieren und dessen/deren Erbrecht einschränken (USDOS

21.6.2019).

Konvertiten vom Islam zum Christentum werden von der Gesellschaft nicht gut behandelt, weswegen sie sich meist

nicht öHentlich bekennen. Zur Zahl der Konvertiten gibt es keine Statistik. In den meisten Fällen versuchen die

Behörden Konvertiten gegen die schlechte Behandlung durch die Gesellschaft zu unterstützen, zumindest um

potenzielles Chaos und Misshandlung zu vermeiden (RA KBL 1.6.2019).

Für christliche Afghanen gibt es keine Möglichkeit der Religionsausübung außerhalb des häuslichen Rahmens (AA

2.9.2019; vgl. USCIRF 4.2018, USDOS 21.6.2019), da es keine öHentlich zugänglichen Kirchen im Land gibt (USDOS

21.6.2019; vgl. AA 2.9.2019). Einzelne christliche Andachtsstätten befanden sich in ausländischen Militärbasen. Die

einzige legale christliche Kirche im Land beIndet sich am Gelände der italienischen Botschaft in Kabul (WA 11.12.2018;

vgl. AA 2.9.2019). Die afghanischen Behörden erlaubten die Errichtung dieser katholischen Kapelle unter der

Bedingung, dass sie ausschließlich ausländischen Christen diene und jegliche Missionierung vermieden werde (KatM

KBL 8.11.2017).

[Anmerkung: Über die Auswirkung der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 auf Religionsfreiheit sind

noch keine validen Informationen bekannt]



Ethnische Gruppen

Letzte Änderung: 16.09.2021

In Afghanistan leben laut Schätzungen zwischen 32 und 37,5 Millionen Menschen (NSIA 6.2020; vgl. CIA 23.8.2021).

Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren nicht

(STDOK 7.2016 ; vgl. CIA 23.8.2021). Schätzungen zufolge sind die größten Bevölkerungsgruppen: 32 bis 42%

Paschtunen, ca. 27% Tadschiken, 9 bis 20% Hazara, ca. 9% Usbeken, 2% Turkmenen und 2% Belutschen (AA 16.7.2021).

Neben den alten Blöcken der Islamisten und linksgerichteten politischen Organisationen [Anm.: welche oftmals vor

dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan entstanden] mobilisieren politische Parteien in Afghanistan

vornehmlich entlang ethnischer Linien, wobei letztere Tendenz durch den Krieg noch weiter zugenommen hat (AAN

24.3.2021; vgl. Karrell 26.1.2017). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten weiterhin in

Konflikten und Tötungen (USDOS 30.3.2021).

[Anmerkung: Über die Auswirkung der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 auf die verschiedenen

ethnischen Gruppen sind noch keine validen Informationen bekannt]

In seinen "Richtlinien des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom August 2018" geht UNHCR

(HRC/EG/AFG/18/02) von folgenden "möglicherweise gefährdeten Personenkreisen in Afghanistan" aus:

(1-4) [ …]

(5) Angehörige religiöser Minderheiten und Personen, bei denen vermutet wird, dass sie gegen die Scharia verstoßen

haben;

(6-15) [ … ]

2. Beweiswürdigung

II.2. Die Feststellungen ergeben sich aus dem unzweifelhaften Akteninhalt, insbesondere den vorgelegten Urkunden

zum Austritt des BF aus der islamischen Glaubensgemeinschaft sowie dem Schreiben der Pfarre XXXX und dem

Vorbringen des BF selbst zu seiner ernsthaften und tiefen Hinwendung zum christlichen Glauben und seiner

Konversion. In der mündlichen Beschwerdeverhandlung gewann das erkennende Gericht auch den persönlichen

Eindruck, dass der BF diesbezüglich wahrheitsgemäße Angaben erstattet. Auch der Umstand, dass der BF einen

Geistlichen des Stiftes XXXX als Zeugen namhaft machen konnte, unterstrich die Ernsthaftigkeit seiner Hinwendung

zum christlichen Glauben. Angesichts dessen, dass insgesamt betrachtet keine Zweifel am Vorbringen des BF bezüglich

seines Religionswechsels bestanden, konnte letztlich von der Einvernahme des namhaft gemachten Zeugen, der am

Verhandlungstag verhindert war, Abstand genommen werden.

Die Feststellungen zur im vorliegenden Zusammenhang maßgeblichen Allgemeinsituation im Herkunftsstaat stützen

sich auf das aktuelle Länderinformationsblatt der Staatendokumentaion vom 16.09.2021 des BFA und die dort zitierten

Quellen. Es handelt sich dabei um Berichte diverser anerkannter staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen bzw.

Organisationen und bieten diese ein in inhaltlicher Hinsicht grundsätzlich übereinstimmendes und ausgewogenes Bild

zur Situation in Afghanistan, sowei aktuelle Informationen überhaupt verfügbnar sind. Angesichts der Seriosität der

angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der überwiegend übereinstimmenden Aussagen besteht kein

Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln.

Als wesentlicher Punkt dieser aktuellen Länderfeststellungen ist hervorzuheben, dass die Taliban in ganz Afghanistan

die Macht übernommen haben und die Scharia umsetzen.

Die Feststellungen zur Lage von Afghanen, die vom Islam abgefallen sind bzw. sich dem Christentum zugewendet

haben, ergibt sich aus den Länderfeststellungen im vorhergehenden Länderinformationsblatt des BFA, zumal

aktuellere diesbezügliche Lageberichte seit der Machtübernahme durch die Taliban nicht verfügbar sind. Es liegt

jedoch auf der Hand, dass nach der Machtübernahme durch die streng islamistischen Taliban jedenfalls keine

Lageverbesserung für Konvertiten eingetreten ist.

Daraus ergibt sich insgesamt, dass die den BF individuell treHende Gefährdungssituation durch die Machtübernahme

der Taliban stark gestiegen ist. Aus den zitierten Auszügen aus den Länderfeststellungen geht eindeutig hervor, dass

die Verfolgungsgefahr seit der Ausreise des BF durch die Machtübernahme durch die Taliban an Aktualität und



Intensität zugenommen hat, insbesondere aufgrund der umfassenden Möglichkeiten der Taliban, potentielle Gegner

auszuforschen.

Infolge Asylgewährung war es nicht erforderlich, Länderfeststellungen zur Versorgungssituation und insbesondere zu

der derzeit aufgrund der COVID 19 Pandemie herrschenden Ausnahmesituation aufzunehmen bzw. sich mit diesen

Fragen näher auseinanderzusetzen.

3. Rechtliche Beurteilung:

Zu A)

II.3.1. Asyl:

II.3.1.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz im

Sinne des § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatssicherheit oder

Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn

glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die

Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr.

78/1974 (Genfer Flüchtlingskonvention – GFK), droht.

Als Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus

Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen

Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes beIndet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf

diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger

Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf

diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des FlüchtlingsbegriHes ist nach ständiger Rechtsprechung des VwGH die „wohlbegründete Furcht

vor Verfolgung“ (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der

Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in

einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation

aus Konventionsgründen fürchten würde (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 21.09.2000, Zl. 2000/20/0286).

In rechtlicher Hinsicht ergibt sich daraus, dass der BF im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan zurecht Furcht vor

Verfolgung aus religiösen Gründen hätte:

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt es bei der Beurteilung eines behaupteten

Religionswechsels und der Prüfung einer Scheinkonversion auf die aktuell bestehende Glaubensüberzeugung an, die

im Rahmen einer Gesamtbetrachtung anhand einer näheren Beurteilung von Zeugenaussagen und einer konkreten

Befragung des Asylwerbers zu seinen religiösen Aktivitäten zu ermitteln ist (vgl. VwGH 05.08.2020, Ra 2020/14/0302;

VwGH 06.08.2020, Ra 2020/18/0017; VwGH 25.06.2020, Ra 2019/18/0380; VwGH 22.06.2020, Ra 2020/19/0151; VwGH

26.03.2019, Ra 2018/19/0603; VwGH 25.02.2019, Ra 2019/19/0017). In Bezug auf die asylrechtliche Relevanz einer

Konversion zum Christentum ist es jedoch nicht entscheidend, ob der Religionswechsel bereits - durch die Taufe -

erfolgte oder bloß beabsichtigt ist. Wesentlich ist vielmehr, ob der Fremde bei weiterer Ausübung seines (behaupteten)

inneren Entschlusses, nach dem christlichen Glauben zu leben, im Falle seiner Rückkehr in seinen Herkunftsstaat mit

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit damit rechnen müsste, aus diesem Grund mit die Intensität von Verfolgung

erreichenden Sanktionen belegt zu werden (vgl. VwGH 05.08.2020, Ra 2020/14/0302; VwGH 25.03.2020, Ra

2020/14/0130; VwGH 23.01.2019, Ra 2018/19/0453; VwGH 22.06.2020, Ra 2020/19/0151).

Maßgebliche Indizien für einen aus innerer Überzeugung vollzogenen Religionswechsel sind beispielsweise das Wissen

über die neue Religion, die Ernsthaftigkeit der Religionsausübung, welche sich etwa in regelmäßigen

Gottesdienstbesuchen oder sonstigen religiösen Aktivitäten manifestiert, eine mit dem Religionswechsel

einhergegangene Verhaltens- bzw. Einstellungsänderung des Konvertiten sowie eine schlüssige Darlegung der

Motivation bzw. des auslösenden Moments für den Glaubenswechsel (vgl. VwGH 05.08.2020, Ra 2020/14/0302; VwGH

06.08.2020, Ra 2020/18/0017; VwGH 25.06.2020, Ra 2019/18/0380; VwGH 25.03.2020, Ra 2020/14/0130).

Wie beweiswürdigend bereits dargelegt wurde, gibt es verfahrensgegenständlich keine Anhaltspunkte, dass die

Konversion des BF zum christlichen Glauben nur zum Schein erfolgt wäre. Vielmehr hat sich in Zusammenschau der
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Angaben des BF und der vorgelegten Beweismittel ergeben, dass sich der BF aus freier persönlicher Überzeugung vom

Islam dem Christentum zugewandt hat, um die Taufe empfangen, sowie dass er den christlichen Glauben verinnerlicht

hat, ihn in Österreich ausübt und auch weiterhin praktizieren möchte. Vor dem Hintergrund der getroHenen

Feststellungen zur Situation von Christen in Afghanistan, insbesondere zu den vom Islam zum Christentum

konvertierten Personen, wäre der BF als Person mit christlicher Überzeugung, die er oHen ausüben will, im Falle einer

Rückkehr in seinen Herkunftsstaat mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit sowohl von staatlicher Seite als auch von

privater Seite – ohne diesbezüglichen staatlichen Schutz – Verfolgungshandlungen von asylerheblicher Intensität

ausgesetzt.

Zudem erfüllt der BF auch ein ausdrückliches RisikoproIl (Angehörige religiöser Minderheiten und Personen, die

angeblich gegen die Scharia verstoßen) der UNHCR-Richtlinien vom 30.08.2018. Nach der ständigen Rechtsprechung

des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Richtlinien von UNHCR Indizwirkung zu bzw. ist ihnen besondere Beachtung

zu schenken (vgl. VwGH 05.03.2020, Ra 2018/19/0686; VwGH 13.02.2020, Ra 2019/19/0278).

Anhand der Ermittlungsergebnisse ist daher davon auszugehen, dass sich der BF aus wohlbegründeter Furcht, aus

Gründen seiner religiösen Überzeugung verfolgt zu werden, außerhalb Afghanistans beIndet und im Hinblick auf diese

Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des

Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) oHen steht (Z 1) oder

der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat (Z 2).

Aufgrund des in Afghanistan gültigen islamischen Rechtes nach der Scharia und der in der Praxis angewendeten

islamischen Rechtsprechung sowie aufgrund der in der afghanischen Gesellschaft bestehenden Traditionen und der

Intoleranz gegenüber religiösen Minderheiten, insbesondere Konvertiten gegenüber, und den damit

zusammenhängenden benachteiligenden Auswirkungen des traditionellen Gesellschaftssystems in ganz Afghanistan

ist davon auszugehen, dass sich die bereits dargestellte Situation für den BF im gesamten Staatsgebiet von Afghanistan

ergibt, weshalb keine innerstaatliche Fluchtalternative besteht.

Da sich im Verfahren auch keine Hinweise auf das Vorliegen von Ausschlussgründen gemäß § 6 AsylG 2005 ergeben

haben, ist dem BF sohin der Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 zuzuerkennen.

Gemäß § 3 Abs. 5 ist diese Entscheidung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem BF damit kraft Gesetzes die

Flüchtlingseigenschaft zukommt.

Auf Fremde, die einen Antrag auf internationalen Schutz vor dem 15. November 2015 gestellt haben, sind gemäß § 75

Abs. 24 AsylG 2005 die §§ 2 Abs. 1 Z 15, 3 Abs. 4 bis 4b, 7 Abs. 2a und 51a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 24/2016 nicht anzuwenden. Für diese Fremden gilt weiter § 2 Abs. 1 Z 15 in der Fassung vor Inkrafttreten des

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2016.

Eine Übersetzung des Spruches und der Rechtsmittelbelehrung in die Muttersprache des BF (Dari) war in casu

aufgrund des Umstandes, dass er Deutsch auf dem Sprachniveau B2/C1 beherrscht, nicht geboten.

Zu B) Unzulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses

auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer

Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von

der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist

die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen

keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.

Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten auf eine

ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. Die

maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu A) wiedergegeben. Insoweit die dort angeführte Judikatur
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des Verwaltungsgerichtshofes zu früheren Rechtslagen ergangen ist, ist diese nach Ansicht des

Bundesverwaltungsgerichtes auf die inhaltlich meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden

Rechtslage unverändert übertragbar.

Schlagworte

asylrechtlich relevante Verfolgung gesamtes Staatsgebiet Konversion Nachfluchtgründe private Verfolgung Religion

staatliche Verfolgung wohlbegründete Furcht
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